
Anhang I: Genese des Art. 22 DSGVO

Ursprüngliche Kommissionsfassung1534

Artikel 20
Auf Profiling basierende Maßnahmen
(1) Eine natürliche Person hat das Recht, nicht einer auf einer rein auto-
matisierten Verarbeitung von Daten basierenden Maßnahme unterworfen
zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in
maßgeblicher Weise beeinträchtigt und deren Zweck in der Auswertung
bestimmter Merkmale ihrer Person oder in der Analyse beziehungsweise
Voraussage etwa ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer wirtschaftli-
chen Situation, ihres Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, ihrer per-
sönlichen Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens besteht.
   
Erste Fassung des Europäischen Parlaments1535

Artikel 20
Auf Profiling basierende Maßnahmen
(1) Eine Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 6 hat jede natür-
liche Person hat das Recht, nicht einer auf einer rein automatisierten
Verarbeitung von Daten basierenden Maßnahme unterworfen zu werden,
die ihr gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in maßgeblicher
dem Profiling gemäß Artikel 19 zu widersprechen. Die betroffene Per-
son ist über ihr Recht, dem Profiling zu widersprechen, in deutlich
sichtbarer Weise beeinträchtigt und deren Zweck in der Auswertung
bestimmter Merkmale ihrer Person oder in der Analyse beziehungswei-
se Voraussage etwa ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer wirtschaft-
lichen Situation, ihres Aufenthaltsorts, ihres Gesundheitszustands, ihrer
persönlichen Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens besteht
zu unterrichten.
(2) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung darf eine
Person einer Maßnahme nach Absatz 1 dem Profiling, das Maßnahmen

1534 Vorschlag der Europäischen Kommission vom 25.01.2012, 2012/011 (COD),
KOM/2012/11 endgültig, CELEX Nr. 52012PC0011.

1535 ABl. EU 2017, Nr. C 378/399.
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zur Folge hat, durch die sich rechtliche Konsequenzen für die betrof-
fene Person ergeben, oder die ähnlich erhebliche Auswirkungen auf
die Interessen, Rechte oder Freiheiten der betroffenen Personen hat,
nur unterworfen werden, wenn die Verarbeitung […]
[…]
(5) Profiling, das Maßnahmen zur Folge hat, durch die Kommission
wird ermächtigt, delegierte Rechtstakte sich rechtliche Konsequenzen
für die betroffene Person ergeben, oder die ähnlich erhebliche Aus-
wirkungen auf die Interessen, Rechte oder Freiheiten der betroffenen
Person hat, darf sich nicht ausschließlich oder vorrangig auf auto-
matisierte Verarbeitung stützen und muss eine persönliche Prüfung,
einschließlich einer Erläuterung der nach Maßgabe von Artikel 86 zu
erlassen, um die Kriterien und Bedingungen, die für geeignete einer sol-
chen Prüfung getroffenen Entscheidung enthalten. Zu den geeigneten
Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen gemäß Absatz 2
gelten sollen, näher zu regeln. gehören das Recht auf persönliche Prü-
fung und die Erläuterung der nach einer solchen Prüfung getroffenen
Entscheidung.
   
Aktuelle Fassung des Art. 22 DSGVO
Artikel 22
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf
einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wir-
kung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betrof-
fenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist,
b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten,
denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvor-
schriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freihei-
ten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten
oder
c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der
Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten
sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu
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mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens
des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf
Anfechtung der Entscheidung gehört.
(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien
personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und angemessene Maßnahmen
zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen
der betroffenen Person getroffen wurden.
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